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1. Gemäß § 35 endet die Bewährungs
zeit, wenn:
— sie abgelaufen ist, ohne daß die Vor

aussetzungen für den Widerruf ein
getreten sind (Abs. 1),

— der Verurteilte sich vorbildlich ver
halten hat und sie deshalb vorzeitig 
erlassen wird (Abs. 2),

— die angedrohte Freiheitsstrafe we
gen Begehung einer erneuten Straf
tat während der Bewährungszeit 
oder Nichterfüllung auferlegter 
Pflichten oder einer Zusatzstrafe 
vollzogen wird (Abs. 3 u. 4).

2. Ist die Bewährungszeit abgelaufen, 
darf die angedrohte Freiheitsstrafe 
nicht mehr vollzogen werden, und es
dürfen auch keine Sanktionen gemäß 
§ 32 Abs. 2 und § 35 Abs. 5 ausgespro
chen werden. Diese Rechtsfolgen treten 
auch ein, wenn nach Ablauf der Bewäh
rungszeit Tatsachen bekannt werden, 
die bei rechtzeitigem Bekanntwerden 
zum Widerruf der Bewährungszeit ge
führt hätten. Liegen die Voraussetzun
gen des § 344 Abs. 3 StPO vor, treten 
sie solange nicht ein, bis über die Straf
tat. wegen der das Ermittlungsverfah
ren eingeleitet wurde, rechtskräftig ent
schieden worden ist (vgl. Anm. 6).
Die in Abs. 1 vorgesehenen Rechtsfolgen 
treten ein, ohne daß es einer besonde
ren Feststellung oder eines Beschlusses 
des Gerichts bedarf. Das Gericht muß 
sich jedoch vor Ablauf der Bewährungs
zeit davon überzeugen, daß keine 
Gründe für den Widerruf der Bewäh
rungszeit vorliegen. Es reicht aus, wenn 
nach den Kontrollergebnissen oder an
deren Auskünften ersichtlich ist, daß 
ein Widerruf nicht in Frage kommt.

3. Mit Beendigung der Bewährungs
zeit erlösdien die sich aus der Verurtei
lung auf Bewährung ergebenden Ver
pflichtungen. Andere Entscheidungen, 
die im gerichtlichen Verfahren getrof
fen wurden, bleiben vom Ablauf der 
Bewährungszeit unberührt. Das gilt 
z. B. für die Verurteilung zur Leistung

von Schadenersatz und die Verpflich
tung, die Auslagen an den Staatshaus
halt zu erstatten. Die Verurteilung 
bleibt im Strafregister für die Zeit ein
getragen, die der Tilgungsfrist der mit 
der Verurteilung auf Bewährung ange
drohten Freiheitsstrafe entspricht (§ 28 
Abs. 1 StRG).

4. Nach Abs. 2 ist es möglich, bereits 
vor Abschluß der Bewährungszeit den 
Rest der Bewährungszeit zu erlassen, 
wenn der Verurteilte besonders aner
kennenswerte Fortschritte in seiner ge
sellschaftlichen und persönlichen Ent
wicklung gemacht hat. Diese Bestim
mung soll dazu anregen, die Verpflich
tungen, die sich aus der Verurteilung 
zur Bewährung ergeben, besonders 
vorbildlich zu erfüllen. Deshalb sollen 
auch die Leiter und Kollektive auf diese 
Möglichkeit hingewiesen werden. Der 
Erlaß des Restes der Bewährungszeit er
folgt durch Beschluß des Gerichts.
Ein solcher kann nur ergehen, wenn ein 
Kollektiv, der Bürge oder der Staatsan
walt einen entsprechenden Antrag 
stellt.
Der Inhalt des Antrags oder der Bera
tung ist Grundlage für die Entscheidung 
des Gerichts. Mit dem Beschluß erlö
sdien alle Verpflichtungen, die mit der 
Verurteilung auf Bewährung verbun
den sind, sowie die Zusatzstrafen, de
ren Dauer durch die Länge der Bewäh
rungszeit begrenzt ist (§ 52 Abs. 1, § 53 
Abs. 5). Andere Zusatzstrafen sind in 
solchen Fällen gegenstandslos, da sie 
entweder erfüllt sind (Geldstrafe, Ein
ziehung von Gegenständen) oder eben
falls zu beenden sind.
Andere Entscheidungen, die im gericht
lichen Verfahren getroffen wurden, 
werden durch den Beschluß nicht be
rührt (vgl. Anm. 3).

5. Ein Vollzug der angedrohten Frei
heitsstrafe (Abs. 3) muß angeordnet 
werden, wenn der Verurteilte während 
der Bewährungszeit eine vorsätzliche
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